
Infobroschüre

1. Auflage

Vielen Dank für Ihren Auftrag. 

Es hat uns Spaß gemacht, Ihre Wünsche für Sie umzusetzen!
Wenn Sie mit unserer Arbeit zufrieden waren, 

dann empfehlen Sie uns gerne weiter.



Bonn, 31. Januar 2019 
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Daten und Fakten zum Marktstammdatenregister

Das Internetportal „Marktstammdatenregister“ ist am 31.1.2019
gestartet. Es wird einen umfassenden Überblick über zwei Millionen 
Anlagen und Akteure des deutschen Strom- und Gasmarktes geben. 
Alle Anlagenbetreiber müssen sich und ihre ca. zwei Millionen Anlagen, 
darunter 1,7 Millionen Solaranlagen, dort registrieren. Das Register
wird von der Bundesnetzagentur betreut.

Ziele des Marktstammdatenregisters
Die Energiewende verändert die Energieversorgung in 
Deutschland. Aktuelle und zuverlässige Daten zur Strom- und 
Gasversorgung sind dabei unerlässlich. Das Register stellt den 
Anlagenbetreibern, den Netzbetreibern, der Politik, den 
Behörden und der interessierten Öffentlichkeit erstmals die 
aktuellen Stammdaten zur Strom- und Gasversorgung 
gebündelt in einer Datenbank bereit. 

Viele Meldepflichten des Strom- und Gasmarktes werden so 
vereinfacht. Die zentrale Erfassung der Daten baut Bürokratie ab 
und verbessert gleichzeitig die Datenqualität und Transparenz. 
Dies ist ein wichtiger Schritt für die Weiterentwicklung der 
Energiewende. Gute Stammdaten helfen außerdem dabei, Strom 
und Gas effizient zu transportieren und zu vermarkten und so 
den Bau von Stromleitungen auf das erforderliche Minimum zu 
beschränken. 

Wer muss sich registrieren?
Sämtliche Akteure des Strom- und Gasmarktes sind verpflichtet, 
sich selbst und ihre Anlagen unter
www.marktstammdatenregister.de zu registrieren. Solaranlagen, 
KWK-Anlagen, ortsfeste Batteriespeicher und 
Notstromaggregate müssen genauso registriert werden wie 
Windenergieanlagen oder konventionelle Kraftwerke. Neben den 
Anlagenbetreibern müssen sich auch die sonstigen Akteure des 
Strom- und Gasmarktes registrieren, z.B. Netzbetreiber und 
Strom- und Gashändler.

Die Registrierung im Webportal muss nicht persönlich 
durchgeführt werden. Dies kann auch von einer anderen 
bevollmächtigten Person (Familie, Installateur, Dienstleister, etc.) 
übernommen werden.

Marktstammdatenregister
Bundesnetzagentur
Tulpenfeld 4
53113 Bonn

www.bundesnetzagentur.de/mastr

Webportal zum 
Marktstammdatenregister

www.marktstammdatenregister.de

Kontakt:

Tel. +49 228 14 - 3333
www.marktstammdatenregister.de
/kontakt
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Gilt das auch für Bestandsanlagen?
Im Marktstammdatenregister müssen sämtliche 
Bestandsanlagen neu registriert werden, auch wenn sie bereits 
bei der Bundesnetzagentur gemeldet sind. Das Register soll ein 
lückenloses Bild der deutschen Strom- und Gasversorgung 
enthalten. Das Register wird mit einem Datenbestand von 
migrierten Bestandsanlagen vor befüllt sein, eine Zuordnung 
dieser Anlagen zu ihren Betreibern kann aber aus 
Datenschutzgründen nicht vorgenommen werden. 

Welche Informationen müssen angegeben werden?
Im Marktstammdatenregister werden ausschließlich Stammdaten 
eingetragen. Dazu gehören Standortdaten, 
Kontaktinformationen, technische Anlagendaten, 
Unternehmensform etc. Im Unterschied dazu können 
Bewegungsdaten, die die energiewirtschaftlichen Aktivitäten 
abbilden, nicht ins Marktstammdatenregister eingetragen 
werden. Dazu gehören z.B. produzierte Strommengen und 
Speicherfüllstände.

Pflichten und Fristen
Damit die Zahlungen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz
oder dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz ohne Abzüge 
ausbezahlt werden können, müssen die in der Verordnung 
vorgegebenen Fristen für die Registrierung beachtet werden.
Ansonsten besteht kein Anspruch auf eine Auszahlung!

Für Bestandsanlagen, die vor dem Start des 
Marktstammdatenregisters in Betrieb gegangen sind, gilt 
grundsätzlich eine zweijährige Frist ab Start des Webportals, 
also ab dem 31.1.2019.

Für Neuanlagen gilt nach deren Inbetriebnahme eine 
einmonatige Frist zur Registrierung.

Rechtlicher Rahmen des Registers 
Das Marktstammdatenregister ist öffentlich zugänglich. Daten 
von natürlichen Personen und Daten, die nach der Verordnung 
zum Marktstammdatenregister als vertraulich eingestuft sind, 
werden nicht veröffentlicht. Dies gilt z.B. für die exakten 
Standortdaten von Solaranlagen mit einer Leistung von unter 
30 kWp. 
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Die Ausgestaltung des Registers ist in der 
Marktstammdatenregisterverordnung (MaStRV) geregelt. Die 
Verordnung ist am 1. Juli 2017 in Kraft getreten und im 
November 2018 novelliert worden.

Verantwortung für Daten 
Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten im 
Marktstammdatenregister trägt jeweils der Dateninhaber selbst 
die Verantwortung. Wer Dateninhaber ist und dementsprechend 
die Datenverantwortung trägt, ist eindeutig geregelt:

Die Marktakteure sind für ihre eigenen Daten 
selbstverantwortlich. Bei Anlagen tragen deren Anlagenbetreiber 
die Datenverantwortung. Bei Netzen und Netzanschluss-
Gegebenheiten sind die Netzbetreiber verantwortlich.

Dies gilt auch, wenn die Registrierung nicht vom 
Datenverantwortlichen persönlich vorgenommen wurde.

Qualitätssicherung
Wichtige Daten der Anlagen und der Anlagenbetreiber 
unterliegen der Prüfung durch den Anschlussnetzbetreiber. Er 
gleicht die Daten des Marktstammdatenregisters mit seinen 
eigenen Daten ab. Wenn nötig, meldet er Daten als fehlerhaft 
und teilt die nach seiner Kenntnis korrekten Daten mit. 

Die Bundesnetzagentur prüft und plausibilisiert die eingetragenen 
Daten. Duplikate und offensichtliche Fehler können schnell 
behoben werden.

Netzbetreiber, Anlagenbetreiber, Bundesnetzagentur und alle 
Nutzer des Registers wirken daran mit, dass im 
Marktstammdatenregister zutreffende Daten eingetragen sind.

Kontakt & Hilfe 
Unter www.marktstammdatenregister.de kann das Register 
aufgerufen und genutzt werden. Für Fragen gibt es dort eine 
FAQ. Außerdem ist eine Hotline der Bundesnetzagentur unter  
0228/14-3333 (Mo-Fr 07.00-20.00 Uhr und Sa 08.00-14.30) Uhr 
eingerichtet. Für schriftliche Anfragen steht auf dem Webportal 
ein Kontaktformular zur Verfügung.



Marktstammdatenregister
Die Datenbank der
Energiewende

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas,
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
- Marktstammdatenregister -

Tulpenfeld 4

53113 Bonn

Telefon: +49 228 14-3333

Telefax: +49 228 14-3334

www.marktstammdatenregister.de

www.bundesnetzagentur.de



Das Marktstammdatenregister 

Das Marktstammdatenregister ist das Internetportal, 

in das die Akteure des deutschen Strom- und Gas-

marktes ihre Stammdaten und die Stammdaten ihrer 

Anlagen eintragen.

Das Register ist öffentlich zugänglich. Damit wird 

die Transparenz erhöht. Die Daten sollen sowohl von 

den Behörden als auch von den Marktakteuren der 

Energiebranche genutzt werden.

Was muss ich als Anlagenbetreiber tun?

Registrieren Sie sich und Ihre Anlagen unter 

Die Registrierung ist gebührenfrei.

Die Registrierung besteht aus drei Schritten

1. Benutzerkonto einrichten: Zunächst müssen Sie 

sich als Benutzer registrieren.

2. Registrierung als Anlagenbetreiber: Nach 

der Anmeldung müssen Sie die Daten des   

Anlagenbetreibers eintragen.

3. Registrierung der Anlage: Zuletzt geben Sie 

die Daten zur Anlage ein.

Abschließend können Sie sich eine Registrierungs-

bestätigung für Ihre registrierte Anlage herunter-

laden.

Registrierungs-Assistenten

Für die Registrierung von Akteuren und Anlagen 

stehen im Internetportal virtuelle Assistenten zur 

Verfügung, die Sie Schritt für Schritt durch die 

Registrierung führen.

Und wenn ich zwei Anlagen betreibe? 
Jede Solaranlage, jedes Windrad eines Windparks 

und jede Biogasanlage oder jedes konventionelle 

Kraftwerk muss einzeln erfasst werden. Sie müssen 

beispielsweise nach der Registrierung Ihrer Solar-

anlage ggf. zusätzlich auch Ihren Stromspeicher 

registrieren. 

www.marktstammdatenregister.de

Wen betrifft das Marktstammdatenregister?

Im Marktstammdatenregister müssen alle Akteu-

re des Strom- und Gasmarktes sich selbst und ihre 

Anlagen registrieren. Dies betrifft insbesondere die 

Betreiber von Stromerzeugungsanlagen: Solaranla-

gen, KWK-Anlagen, ortsfeste Batteriespeicher und 

Notstromaggregate, müssen genauso registriert wer-

den wie Windenergieanlagen oder große Kraftwerke. 

Auch die anderen Akteure müssen sich registrieren, 

z.B. Netzbetreiber oder Strom- und Gashändler.

Ziele des Marktstammdatenregisters  
Die Energiewende verändert die gesamte Energiever-

sorgung. Unter sich ständig ändernden Rahmenbedin-

gungen muss u.a. die Versorgungssicherheit gewährleistet 

werden. 

Das Marktstammdatenregister wird den Anlagenbetrei-

bern, den Netzbetreibern, der Politik und den Behörden 

die aktuellen Daten zur Strom- und Gasversorgung online 

in einer Datenbank bereitstellen.  Zwischen den Akteuren 

vereinfacht das Register die Kommunikation.

Gute Daten helfen dabei,

und zu transportieren,

• den Leitungsbau auf das erforderliche Minimum 

zu beschränken und

• die Weiterentwicklung der Energiewende zu planen.

vereinfacht und an einem Ort gebündelt. Die zentrale 

Erfassung der Daten wird für einen Abbau der Bürokratie 

sorgen. Die Datenqualität wird verbessert und die Daten 

werden transparenter.

Ich habe mich bereits in einem anderen Register 
registriert

Auch wenn Sie sich schon in anderen Registern registriert 

haben (z.B. im PV-Meldeportal), müssen Sie sich und Ihre 

Anlage erneut im Marktstammdatenregister registrieren. 

Für die erneute Registrierung im Marktstammdatenre-

gister haben Sie nach dem Start des Webportals zwei Jahre 

Zeit.

Rechtsfolgen der Registrierung

Damit die Zahlungen nach EEG oder KWKG ohne Abzüge 

ausbezahlt werden können, müssen die vom Gesetzgeber 

vorgegebenen Fristen für die Registrierung eingehalten 

werden. 

• Bei Anlagen, die vor dem Start des Webportals in   

Betrieb gegangen sind, gilt i. d. R. eine zweijährige Frist 

zur Registrierung.

• Für Neuanlagen, die nach dem Start des Webportals in 

Betrieb genommen werden, gilt nach Inbetriebnahme 

eine einmonatige Frist zur Registrierung. 

Wer hat Zugriff auf meine Daten?

Daten von natürlichen Personen und Daten, die nach der 

Verordnung zum Marktstammdatenregister als vertraulich 

eingestuft sind, werden nicht veröffentlicht. Dies gilt z.B. 

für die exakten Standortdaten von Solaranlagen mit einer 

Leistung von unter 30 kWp.



Handlungsempfehlungen 
Photovoltaikanlagen

Vorgehensweise im Schadensfall
für stromerzeugende Solaranlagen



Hinweis: Leitungen 
und Bauteile der 

PV-Anlage führen bei 
Lichteinfall ständig 

elektrische Spannung

Wechselstrom-
Sicherungen 
ausschalten

Nein

PV-Anlage
vorhanden?

Anlagenbauteile
unversehrt?

Gleichstrom-
Freischaltstelle 

vorhanden?

Gleichstrom-
Freischaltstelle 

zugänglich?

Gleichstrom-
Freischaltstelle

ausschalten

Ja

Nein

Nein

Leitungen und Bauteile der 
PV-Anlage führen bis zur 
Gleichstrom-Freischalt-
stelle bei Lichteinfall stän-
dig elektrische Spannung.

Besondere Vorsicht erfor-
derlich: Sicherheitsabstand 
von 1m zu elektrischen An-
lagenteilen einhalten und 
Löschabstände beachten.

Überflutete Bereiche: 
Abstand einhalten

Leitungen und Bauteile der 
PV-Anlage führen bis zum 
Wechselrichter bei Licht-
einfall ständig elektrische 

Spannung.

Besondere Vorsicht erfor-
derlich: Sicherheitsabstand 
von 1m zu elektrischen An-
lagenteilen einhalten und 
Löschabstände beachten

Überflutete Bereiche: 
Abstand einhalten und 
PV-Anlage freischalten 

Keine Gefahr
durch PV-Anlage

Ja

Ja

Ja

Checkliste

Unabhängig von den hier gegebenen 
Empfehlungen sind die üblichen Ein-
satzgrundsätze sowie die Gefahren-
matrix weiterhin maßgebend.



Technische Hinweise

1. Erkundung der Einsatzstelle —
Photovoltaik (PV)-Anlage vorhanden?
Überblick verschaffen: 

Lage der Komponenten? 
Anlagenbauteile unversehrt? 
Einsatzkräfte auf erkannte 
Gefahren hinweisen, ggf. Bereiche 
absperren.

Grundsätzliche Annahme: 
Anlage führt bis zu 1.000 Volt
Gleichspannung! 
Vorgehensweise analog wie bei 230/400 Volt
Wechselspannungsanlagen.

2.  Einsatz – nach VDE 0132 vorgehen
Abstand zu spannungsführenden Teilen: 1m. 
Schalthandlungen nur am Gleichstrom-Freischalter und an Wechselstrom-
Sicherungen durchführen, sonst besteht Lichtbogengefahr im Gleichstrom-Be-
reich (Bereich von Modulen bis Gleichstromfreischalter, siehe Grafik „PV-Anlage“). 
Mindestabstände beim Löschangriff: 1 bzw. 5m (siehe Tabelle).
Elektrofachkraft hinzuziehen.
Überflutete Bereiche: Abstand einhalten und Elektrofachkraft hinzuziehen.

Mindestabstände beim Mehrzweckstrahlrohr

Die farblich hinterlegten Strahlrohrabstände für den Niederspannungsbereich 
gelten für PV-Anlagen. Hinweis: Für andere Löschmittel als Wasser gelten andere 
Abstände (siehe DIN VDE 0132); Schaumeinsatz nur in spannungsfreien Anlagen!

PV-Generator

Modulanschlussleitung
(Gleichstromverkabelung)

Gleichstrom-Freischalter
(Pflicht seit 2006)

Wechselrichter

Wechsel-
strom-

Sicherung

Strahlrohr DIN 

14365-CM

Niederspannung (N)
Wechselspannung bis 1kV oder 
Gleichspannung bis 1,5kV

 AC 1kV oder  DC 1,5 kV)

Hochspannung (H)
Wechselspannung über 1kV oder 
Gleichspannung über 1,5 kV
(> AC 1kV oder > DC 1,5 KV)

Sprühstrahl 1m 5m

Vollstrahl 5m 10m

Grafik: 
PV-Anlage (schematisch)



Diese Hinweise wurden 2010 von der Expertenkommission „Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung“ im Rahmen 
des Projektes „PV Brandvorbeugung und -bekämpfung“ mit größter Sorgfalt erstellt. Eine Haftung für die inhaltliche Rich-
tigkeit und Eignung der Hinweise im Einzelfall besteht gleichwohl nicht. Eine eigene sorgfältige Prüfung der im Falle eines 
konkreten Einsatzes zu beachtenden Umstände und Regelungen bleibt daher unverzichtbar.

3. Beendigung des Einsatzes
Mögliche Gefahrenbereiche absperren.
PV-Anlage durch PV-Fachfirma in sicheren Zustand setzen und gegen 
Wiedereinschalten sichern, bzw. Beauftragten des Betreibers darauf 
hinweisen, dies zu tun.
Einsatzstelle an Betreiber übergeben.

4.  Sonstige Gefahren
 Gefährdung wie bei anderen Hausbränden, 

Atemschutz einsetzen, Lüftungsanlagen ggf. abschalten, 
betroffene Bereiche räumen.

 Trümmerschatten berücksichtigen, 
Gefahrenbereich absperren, erhöhte Dachlast beachten.

 Brandgefahr durch Lichtbogen im Gleichstrom-
Bereich  ¬ Bereich um Lichtbogen sichern; Kamineffekt bei Aufdachanlagen 
¬ mögliche Ausbreitung beobachten.

5.  Wichtige Hinweise
Sichere Spannungsfreiheit ist nur durch Freischalten des 
Gleichspannungskreises möglich. 
Spannungsfreiheit muss messtechnisch festgestellt werden. 
Abdecken oder Beschäumen der Module als Maßnahme zur 
Spannungsfreischaltung ist ungeeignet.
Module dürfen grundsätzlich nicht betreten werden.
Module und Leitungen nicht zerstören.
zerstörte Module als Brandschutt behandeln.

Wer darf welche Schalt-
handlungen durchführen? S
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Elektrofachkraft

Elektrisch unterwiesene Person 
nach DIN VDE 0105-100

Feuerwehreinsatzkraft



Definition des Zeitpunkts der Inbetriebnahme

Nachweis des Zeitpunkt der Inbetriebnahme. 

Der Begriff der Inbetriebnahme ist im EEG 2012 in § 3 Absatz 5 exakt definiert. Danach 
ist der Inbetriebnahme Zeitpunkt „die erstmalige Inbetriebsetzung des Generators der 
Anlage nach Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft der Anlage, unabhängig 
davon, ob der Generator mit erneuerbaren Energien, Grubengas oder sonstigen Ener-
gieträgern in Betrieb gesetzt wurde“. 

Im Klartext: Der Generator muss mindestens einmal Strom geliefert haben, der außer-
halb der Photovoltaikanlage irgendwie genutzt wurde, also nicht zwingend einge-
speist wurde. Darüber hinaus muss die gesamte PV-Anlage zu diesem Zeitpunkt 
„technisch betriebsbereit“ sein. Das bedeutet, dass alle zur Stromerzeugung erforderli-
chen Komponenten bereits fest dort installiert worden sein müssen, wo sie für den 
dauerhaften Betrieb vorgesehen sind. Auch diese Definition ist interessant: Ein Zähler-
schrank und ein zur Messung des eingespeisten Stroms geeigneter Zähler sind für den 
Netzanschluss erforderlich, die Inbetriebnahme kann jedoch auch ohne diese Kompo-
nenten erfolgen. 

Ein abschließender Hinweis, weil teilweise noch eine veraltete Information kursiert: 
Diese technische Definition des Begriffs Inbetriebnahme wurde mit Wirkung zum 
01.03.2012 ins EEG aufgenommen. Die ältere Definition dieses Begriffs stellte auf den 
Zeitpunkt ab, an dem die Solaranlage rechtlich in den Besitz des Betreibers übergegan-
gen ist.
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Erzielung von Einnahmen



unternehmerisch privat

Eigenverbrauch

Betriebsvermögen

100% . . . . . . 30% . . 0%

0% . . . . . 60% . . . 100%





www.helbig-energie.de

HELBIG ENERGIEBERATUNG

Poststraße 6, 01909 Großharthau
Telefon (035954) 525 14 | Funk (0177) 420 328 8
info@helbig-energie.de

Service & Wartung

Der Wartungsbedarf von Photovoltaikanlagen ist nicht besonders 
hoch - das wird immer wieder betont. Im Prinzip ist das auch richtig. 
Aber ganz ohne Wartung und Pflege geht es nicht. Schließlich gehö-
ren zu der Photovoltaikanlage nicht nur die Solarmodule, sondern 
auch das Montagesystem, die Wechselrichter, die Verkabelung sowie 
eventuell die Batterie.

www.helbig-energie.de/eigene-pv-anlage

Nützliche Downloads:
a) Factsheet „Daten und Fakten zum Marktstammdatenregister“
b) Fragebogen zur Steuerlichen Erfassung (PV-Anlage / Finanzamt)
c) Bundesnetzagentur „Leitfaden zur Eigenversorgung“ (Juli 2016)
d) Bayerisches Landesamt für Steuern „Hilfe zu Photovoltaikanlagen“
e) Service & Wartungsvertrag (blanko)

www.helbig-energie.de/downloads > PV-Anlage (Ratgeber)


